
WA 
z.B. || + D 

[ZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
- BAUGRENZE 

^ FIRSTRICHTUNG 

FLÄCHEN FÜR GEMQNBEDAR17 (Kindergarten als Sonaer- 

bauform ohne Verbindlichkeit der allg. Festsetzungen) 

VERKEHRSFLÄCHEN 

CJ U V 
nPODDC 

VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH (Wohnstraße im Sinne der STVO) 

Fonrtxjnner Asondtooerflacne 

fafwTKjnnoöerfläcfie Pfioste'' ooer Piatter mit Des. aestdtenscner Maßnanmer 
zur &escnwmdigKeit3reduz*erung 

PRIVATE ERSCHLIESSUNG^,GEH- und RADWEGE 
(unwiderruflicn öftentiicr gewidmet) 

FUSS- und RADWEG (öffenüicn) 

STELLPLATTE FÜR KFZ (privat) 

PARKPLATTE FÜR KFZ (öffentlich) 

GRÜNFLÄCHEN 

Z.B. 'VA 

lB. © 

© 

GRÜNFLÄCHEN (öffentlich) 

GRÜNFLÄCHEN (privat) Pfianzgebot nach Par.9 Abs.1, Nr. 25 BauGB 

und It. textlichen Festsetzungen 

GRÜNFt_ÄCHEN ZUR ORTSRANDEINGRÜNUNG (privat) 

BÄUME 1. Wuchskiosse ( ohnr Festsetzung der Art 

BÄUME L Wuchsklasse , mit Festsetzung aer Art, It Text 

BÄUME 2. Wuchsklasse_ mit Festsetzung der Art, It. Text 

OBSTBÄUME, heimische Sorten > regionaltyoische Sorten 

5. SONSTIGE PLANZEICHEN 

ec 

S^ 

TG 

z.E 
ui 

C 
o 

UMGRENZUNG VON GARAGEN1 

STELLPLÄTZE 

TIEFGARAGE 

ZU- UND AUSFAHRT (Tiefgarage 

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICH: 

MASSANGABE IN METERN 

UMGRENZUNG FÜR NEBENGEBÄUDE 

nach 14 Abs. 1 BauNV, wie Ganenqeräte, 

Noiziegen etc. bis max 6 m2 Grundfläcne je 

Grundstück, als GrenzPebouung mit gemeinsamer 

Brandwand nach Art. 29 Ba^O. 

OFFEN TU CHE WERTSTOFF1NSEI 

TRAFO 

PRIVATE ABFALLSAMMELSTELLE für die Anlieger aer jeweiiigen 

Wonnstarfter oaer Mehrfamilienhäuser 

LÄRMSCHUTZWAU. (Neig.max 1:1,5 - H= minc. auf 410,80 über NN) 

Pflanzgebot It. textliche^ Festsetzung 

LÄRMSCHUTZWAND 

6. PLANZLICHEN ALS HINWEISE 

GRUNDSTOCKSGRENZEN BESTEHEND 

GRUNDSTUCKSGRENZEN - AUFZUHEBEN 

GRUNDSTUCKSTELUNG ALS VORSCHLAG 

TRENNUNGSUNIE ZU LÄRM SCHUTZ WALL 

fl! 

z.B. LL. 

FLNR. 414 

GEBÄUDE-DACHFLÄCHE (städtebaulicher Gestaltungsvorschlag) 

GEBÄUDEABBRUCH 

GEBÄUDEBESTAND 

PARZELLEN - NUMMER 

FLURSTOCK - NUMMER 

1 ÄNnFRIINfi flFR RFRA IJUNfiSPI ANS PARELLEN 64/65 

STADT MUHLDOR L ANDKRE1S MüHlDOR 

I I M 

1.ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

ÖSTLICH DER HEINRICHSTRASSE "... TEt 

1 : 1 000 

DIE ÄNDERUNGEN UMFART DIE BAUPAR¬ 
ZELLEN 64 + 65 WIE IM BEBAUUNGSPLAN 
EINGEZEICHNET 

DIE STADT MÜHLDORF a. INN ERLÄSST AUFGRUND 
DES PARAGRAPHEN 10 IN VERBINDUNG MIT DEN 
PARAGRAPHEN 1, 2, 3, 8 und 9 DES BAU¬ 
GESETZBUCHES (3auG3), DER ART. 9 8 Abs. 3, 
Art. 5,6,9 una 10 der BcyBO, DES PAR.l A3S.2. 
MASSNAHMENGESETZ ZUM BAUGlSETZ3UC- UND 
NACH ART. 23 DER GEMEINDEORDNUNG PUR DEN 

FREISTAAT 3AYERN (GO) DIESEN BEBAUUNGSPLAN 
ALS 

SATZUNG 

PLANUNG: 

INGO NILLER 
ARCHITEKT, DIPL.ING.,BDB 
INNSTR. 19, 
84453 MÜHLDORF/INN 
TEL: 08631-7818 

ENTWURF: 4.4.1995 

geä. 05.09.95 

ßp o^e ca 



LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

i *, 1 w rf 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Postfach 409 , 84446 Mühldorf a. Inn 

Stadt 
Mühldorf a. Inn 

Sachbearb.: 
Zimmer Nr.: 
Telefon : 
Telefax : 
Aktenz. : 

Besuchs¬ 
zeiten : 

Herr Heimerl 
255 
08631/699-336 
08631/699-699 
61-610/2 
Sg. 35/4 st 
Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Do. 14.00-16.00 

Mühldorf a. Inn, 27.12.1995 

84453 Mühldorf a. Inn 

Ihr Zeichen: Sg. 51-610-32/4-1 
Ihr Schreiben vom: 04.12.1995 

Bauleitplanung; 
1. Änderung des Bebauungsplanes "Östlich der Heinrichstraße - 
Teil II" im Bereich der Parzellen 64 und 65 der Stadt Mühldorf 
a. Inn 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begründung 
i.d.F. vom 05.09.1995 

1 Verfahrensordner 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Die am 28.09.1995 als Satzung beschlossene 1. Änderung 
des Bebauungsplanes "Östlich der Heinrichstraße - Teil II" 
(Planfassung vom 04.04.1995 mit Änderungsvermerk vom 05.09.1995) 
verletzt keine Rechtsvorschriften. 

Gründe: 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Östlich der Heinrichstraße 
- Teil II" unterliegt keiner Genehmigungspflicht, sondern der 
Regelung des § 11 Abs. 1 2. Halbsatz BauGB (Anzeigeverfahren), 
da ein Flächennutzungsplan vorhanden ist. 

Das Anzeigeverfahren beschränkt sich auf eine Rechtskontrolle. 
Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 11 Abs. 1, § 
203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau). 
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Die Rechtskontrolle ergab, daß der Bebauungsplan nicht zu bean¬ 
standen ist. 

Materiellrechtliche sowie .verfahrensrechtliche Fehler liegen 
nicht vor. 

Die Verfahrenvermerke sind noch auszufüllen. Sie sollten mit der 
Planzeichnung fest verbunden werden. 

Danach darf das Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 12 BauGB 
abgeschlossen werden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf 
§ 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) 
sowie ein Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
(siehe § 215 Abs. 2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, 
wo der. Bebauungsplan eingesehen werden kann. Nach der Bekannt¬ 
machung wird das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeigevermerk 
anbringen. Dazu sind vier Bebauungsplan-Ausfertigungen mit 
Begründung und die Bekanntmachung vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe (Zustellung) Widerspruch erhoben 
werden. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsorte 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 
unterfertigten Landratsamt in 84453 Mühldorf a. Inn einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, Maximi1i- 
anstr. 39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, 
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behörde - Träger der Ausgangsbehörde 
-) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und" Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift bei gefügt werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die übrigen Beteiligten bei gefügt werden. 

I. A. 

Hoch 
Reg.-Rat 

-S- 
II 

in Abdruck an: 
Sachgebiet 36/1 
Herr Schneider 
mit 1 Bebauungsplan mit Begründung 

i.d.F. vom 05.09.1995 
Sachgebiet 36 und 36/4 
im Hause 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

IV. nach Eing. EB, WV 



Stadt Mühldorf a. Inn Landkreis Mühldorf 

tadtbauomt 1. Änderung des Bebaungsplanes 

0 *i.MAI .d95 für das 

Baugebiet "Östlich der Heinrichstrasse - Teil II" 

M 1:1000 

Die Änderungen umfaßt die Bauparzellen 64 + 65 wie im Bebauungsplan eingezeichnet 

Die Stadt MühldorfTnn erläßt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3, 8 und 9 
des Baugesetzbuches (BauGB), der Art 98 Abs.3, Art. 5, 6, 9, und 10 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO), des §2 Abs. 2 Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch und nach Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diese Änderung des Bebauungsplans 

als 

Satzung 

Planverfasser der Änderung: Architekt DipL-Ing. BDB 

Mühldorf/Inn 4.4.1995 

geä. 05.09.95 

Ingo Niller 
Innstr. 19 
84453 MühldorfTInn 
Tel: 08631/7818 
Fax: 08631/7079 
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Begründung zur Bebauungsplanänderung: 

Auf den Parzellen 64 + 65 war im Bebauungsplan ursprünglich eine Bebauung mit je 
einer Doppelhaushälfte vorgesehen. 

Die Änderung der Bebauung auf je ein Einzelhaus ändert die gestalterische und bauliche 
Nutzung des Bebauungsplanes nicht, zumal die noch zu vermessenden Grundstücksflächen eine 
Mindestgröße von 500 m2 erhalten und somit dem Bebaungsplan entsprechen. 
(siehe auch Festsetzungen durch Text, Pkt. 2.2) 

Festsetzungen, Hinweise, Erläuterungen: 

Sämtliche Festsetzungen, Hinweise und Erläuterungen ändern sich gegenüber dem Bebaungsplan 
"Östlich der Heinrichstrasse - Teil JT nicht und sind auch hier bindender Bestandteil der Bebau¬ 
ungsplanänderung 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610-32/5-1 Di-Sb 

Mühldorf a. Inn,17.03.1999 

Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die 1. Änderung des Bebau¬ 
ungsplanes Östlich der Philipp-Reis-Str.. 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 17.12.1998 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Östlich der Philipp-Reis-Str. i.d.F.v. 08.12.1998 als Sat¬ 
zung beschlossen. Dieser Beschluß wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bauge¬ 
setzbuches (Bau-GB) ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Östlich 
der Philipp-Reis-Str. i.d.F.v. 08.12.1998 in Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung beim Stadtbauamt, 
Huterergasse 2, 1.Stock, Zimmer N101,84453 Mühldorf a. Inn, während der 
allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah¬ 
rens- und Form Vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts¬ 
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichne- 
ten Verfahrens- und Form Vorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der 
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungs¬ 
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Mühl« 3.1999 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

Aushang 

An der Amtstafel 
angebracht: 22.03.1999 
abgenommen: 26.04.1999 



Entwurf 

Stadtbauamt Mühldorf a. Inn Mühldorf a. Inn, 17.01 .1996 
Sg. 51-610-33/4-1-Di-Sb-Hei 

BEKANNTMACHUNG 

Bekanntmachung über die Genehmigung und Auslegung der Änderung 
des Bebauungsp1anes Östlich der Heinrichstraße Teil II, I. Ände¬ 
rung im Bereich der Parz.Nrn 64 und 65. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat am 28.09.95 für das Baugebiet Öst¬ 
lich der Heinrichstraße Teil II, 1. Änderung im Bereich der 
Parz.Nrn. 64 und 65 die Änderung des Bebauungsplanes als Satzung 
beschl ossen ~Di ese Änderung des Bebauungsplanes wurde vom I.and- 
ratsamt Mühldorf a. Inn mit Schreiben vom 27.12.95 Nr. 61.-61.0/2 
Sg. 35/4 st gemäß § 11 Abs 3 BauGB als rechtaufsicht1ich unbe¬ 
denklich bezeichnet. 

Der Bebauungsplan liegt samt Begründung ab Veröffentlichung die¬ 
ser Bekanntmachung im Stadtbauamt, Huterergas.se 2, 1. Stock, 
Zimmer N301, 84453 Mühldorf a. Inn, während der allgemeinen 
Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß §12 BauGB tritt.die Änderung des Bebauungsplanes mit der 
Bekanntgabe in Kraft. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens¬ 
oder Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen eines Bebau¬ 
ungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des 
in § 214 Abs.l Satz 1 Nr. 1. BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde gel¬ 
tend gemacht worden sind, oder im Falle von Abwägungsmängeln 
nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebau¬ 
ungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel Begründen 
soll., ist darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs 3 Satz 1 und Abs.. 4 des BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan¬ 
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungs¬ 
ansprüchen wird hingewiesen. 

An der Amtstafe1 : 
angebracht: 25.01.1996 
abgenommen: 27.02.1996 

Aushang: Rathaus 
Mößling ^ 
A1 tmiih 1 dorf ^ . * 
Amt sb l a 1.1 / ' ' ’i v-\ 

o Müh>dörf a. Inn, 18.01.1996 

Günther Knoblauch 
.1 . Bürgermeister 

s, Sb 



1. Änderung des Bebauungsplanes 
" östlich der Heinrichstraße Teil II" im Bereich 

der Parzellen 64 und 65 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit Begründung i.d.F 
vom 04.04.95 gemäß § 3 Abs 2 BauGB in der Zeit 31.05.95 - 
04.07.95 öffentlich ausgelegt. 

2. Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 
28.09.95 Nr. 187 den Bebauungsplan mit Begründung i.d.F. vom 
05.09.95 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

1. Dem Landratsamt Mühldorf a. 
Begründung gemäß § 10 BauGB 
bestätigte mit Bescheid van 27.12 
Mühldorf a. Inn, 11.03.1996 

Inn wurde der Bebauungsplan mit 
angezeigt . Das Landratsamt Mühldorf a. Inn 
.1995 Az.: 61-610/2 Sg. 35/4 st, daß der Be¬ 

bauungsplan keine Rechtsvorschriften 
verletzt. 

jut L-aa-v \[ 
Erich Rambold 
Landrat 

1 
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4. Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am 24.01.96 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit nach 
§ 12 BauGB rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan mit Begründung i.d.F. vom 05.09.95 kann ab 
25.01.96 in Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer Nr. 
Ml Ol üinffocohon worrlpn 


